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Bern, 21. September 2022 

Fahrzeugvorschriften: Teilrevision  von  vier Verordnungen  des  Strassenverkehrs-

rechts; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Flügel 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der  Gemeinderat dankt für  die per  E-Mail vom  20.  Juli  2022  eingeräumte Möglichkeit, 

zur titelerwähnten Vernehmlassung  des  UVEK  die  Einschätzung  der  Stadt Bern einbrin-

gen zu können. 

Gemäss Erläuterungsbericht vom  22. Mai 2022  und  den  ergänzenden Unterlagen bein-

haltet  die  vorliegende Revision eine grundsätzliche Harmonisierung  der  fahrzeugtechni-

schen Vorschriften  der  Schweiz mit dem weiterentwickelten EU-Recht. Werden dadurch 

technische Handelshemmnisse vermieden, kann  dies die  Fahrzeugbeschaffung  der 

Stadt vereinfachen.  Der  Gemeinderat begrüsst zudem, dass  es  sich mehrheitlich auch 

um Massnahmen handelt, welche  die  Fahrzeugsicherheit erhöhen, was  der  Verkehrssi-

cherheit dient. 

Der  Gemeinderat erkennt keine stadtspezifischen Aspekte,  die in der  Vorlage nicht oder 

zu wenig berücksichtigt sind und im Rahmen  der  Vernehmlassung noch einzubringen 

wären. 

Freundliche Grüsse 

Alec von von Graffenried 

Stadtpräsident 

na,4,14,64 

Dr. Claudia  Mannhart 

Stadtschreiberin 
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